
§20
Orte der sonderpädagogischen Förderung

(1) Orte der so nderpädagog ischen Förderung sind
1. die allgemeinen Schulen (allgemein bildende Schulen und Berufskol-

legs),
2. die Förderschulen,

3. die Schulen für Kranke (g 21 Abs. 2).
(2) Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen
Schule statt. Die Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wäh-
len.

(3) In der allgemeinen Schule wird der Unterricht als Gemeinsames Lernen
für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung im Klassenverband oder in der Lerngruppe erteilt. Er
erstreckt sich auf alle Untemchtsvorgaben nach § 19 Absätze 3 und 4.
Hierbei sind Formen innerer und äußerer Differenzierung möglich. Dies gilt
auch für die Schülerinnen und Schüler, die zieidifferent unterrichtet wer-
den.

(4) In besonderen Ausnah metallen kann die Schulaufsichtsbehörde abwei-
chend von der Wahl der Eltern die allgemeine Schule anstelle der Förder-
schule oder die Förderschule anstelle der allgemeinen Schule als Förcier-
art bestimmen. Dies setzt voraus, dass die personeilen und sachlichen
Voraussetzungen am gewählten Förderort nicht erfüllt sind und auch nicht
mitvertretbarem Aufwand erfülif werden können. Die Schulaufsichisbehör-
de legt die Gründe dar und gibt den Eltern die Gelegenheit, sich zu der be-
absichtigten Entscheidung zu äußern. Gleichzeitig informiert sie über wei"
tere Beratungsangebote.

(5) Die Schulaufsichtsbehörde richtet Gemeinsames Lernen mit Zustim-
mung des Schu!trägers an einer allgemeinen Schule ein, es sei denn, die
Schule ist dafür personell und sachlich nicht ausgestattet und kann auch
nicht mit vertretbarem Aulwand dafür ausgestattet werden.

(6) Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulangebot können Schulträger
mit Zustimmung der oberen Schulaufsichtsbehörde allgemeine Schulen
als Schwerpunktschulen bestimmen. Eine solche Schule umfasst über die
Fördersctiwerpunkte Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Ent-
wicklung hinaus weitere Förderschwerpunkte, mindestens aber einen wei-
teren Förderschwerpunkt. Die Schwerpursktschule unterstützt andere
Schulen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 4.

(7) Der Schulträger kann Förderschulen unterschiedlicher Färderschwer-
punkte im Verbund als eine Schule in kooperativer oder integrativer Form
führen.

§.21
Hausunterricht, Schule für Kranke

(1) Die Schulaufsichtsbehörde richtet auf Antrag der Eltern oder der Schu-
le Hausuntemcht ein für

1. Schülerinnen und Schüier, die wegen Krankheit voraussichtlich län-
ger als sechs Wochen die Schule nicht besuchen können,

2. Schülerinnen und Schüler, die wegen einer lange andauernden
Erkrankung langfristig und regelmäßig an mindestens einem Tag in
der Woche nicht am Unterricht teilnehmen können,

3. Schülerinnen in den Schutzfristen vor und nach der Geburt eines Kin-
des entsprechend dem Mutterschutzgeselz.

(2) Die Schule für Kranke unterrichtet Schülerinnen und Schüler, die we-
gen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichba-
ren medizinisch-therapeutischen Einrichtung mindestens vier Wochen
nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen können. Sie unterrichtet auch
kranke Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf. Schulen für Kranke können im Verbund geführt werden oder in einen
Verbund nach § 20 Abs. 51 einbezogen werden.

§22
Berufs kol leg

(1) Das Berufskolleg umfasst die Bildungsgänge der Berufsschule, der Be-
rufsfachschule, der Fachoberschule und der Fachschule.

(2) Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem
in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche
Bildung (berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, berufliche
Weiterbildung und Berufsabschlüsse). Es ermöglicht den Erwerb der allge-
mein bildenden Abschlüsse der Sekundarstufe li (Fachhochschulreife,
fachgebundene Hochschuireife, ailgemeine Hochschulreife); die Ab-
Schlüsse der Sekundarstufe i können nachgeholt werden.

(3) Die Bildungsgänge des Bemfskollegs sind nach Fachbereichen, Be-
mfsfeldern, Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten gegliedert. Der
Unterricht in den Bildungsgängen ist in Lembereiche eingeteilt. Erfindet in
Fachklassen, im Klassenverband und in Kursen statt, Dio Bildungsgänge
der Berufsschule bereiten zusammen mit dem Lemort Betrieb auf Berufs-
abschlösse nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung
vor.

(4) Die Berufsschule umfasst folgende Bildungsgänge:
1. Fachklassen des dualen Systems der Bemfsausbiidung für Schüle-

rinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis, die den
schulischen Teil der Berufsausbildung nach dem Bemfsbildungsge-
setz und der Handwerksordnung vennittein;

1) jetzt: § 20 Absatz 7

2. Vollzeitschulische Biidungsgänge für Schülerinnen und Schüler ohne
Berufsausbildungsverhältnis zur Vorbereitung auf Berufsabschlösse
nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung;

3. Bildungsgänge, die Schülerinnen und Schülern ohne Berufsausbi)-
dungsverhällnis berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
aus einem oder mehreren bemflichen Bereichen vermitteln und den
Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses
ermöglichen (Ausbildungsvorbereitung).

Die Bildungsgänge nach Nummer 1 und Nummer 2 führen nach Maßgabe
der Ausbildungs- und Priifungsordnung zu einem dem Hauptschulab-
schluss gleichwertigen Abschluss und zu einem dem Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschiuss. Sie ermöglichen den
Erwerb des mittleren Schulabschiusses (Fachoberschul reife) und der Be-
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Obersfufe, den Erwerb von Zu-
satzqualifikationen und in mindestens dreijährigen Bildungsgängen den
Erwerb der Fachhochschulreife. Der Erwerb der Fachhochschulreife wird
auch in Verbindung mit einem zweijährigen Bildungsgang gemäß Absatz
6 Nummer 2 ermöglicht.

(5) Die Bemfsfachschule umfasst folgende vollzeitschulische Bildungs-
gange:

1. Einjährige Biidungsgänge, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten im Sinne einer beruflichen Grundbildung und einen dem
Hauptschufabschluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschluss ver-
mitteln oder den Erwerb des mittleren Schulabschiusses
(Fachoberschulreife) und der Berectitigung zum Besuch der gymna-
sialen Oberstufe ermöglichen, sowie zweijährige Bildungsgänge, in
denen darüber hinaus ein Berufsabschluss nach Landesrecht erwor-
ben werden kann;

2. Zweijährige und dreijährige Biidungsgänge, die berufliche Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb des
schulischen Teils der Fachhochschulreife ermöglichen oder einen
Berufsabschluss nach Landesrecht vermitteln und den Erwerb der
Fachhochschulreife ermöglichen;

3. Dreijährige BUdungsgänge, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife ermöglichen oder mindestens dreijährige Bildungsgänge,
die einen Berufeabschluss nach Landesrecht vermitteln und den
Erwerb der allgemeinen Hochschuireife ermöglichen. § 18 Abs. 2 bis
4 gilt entsprechend.

Der Eintritt In Bildungsgänge nach Nummer 3, die den Erwerb der allge-
meinen Hochschu! reife ermögiichen, setzt die Berechtigung zum Besuch
der gymnasialen Oberstufe voraus. Das Ministerium kann zulassen, dass
neben den Bildungsgängen nach Nummern 1 bis3LehrgängezurVermitt-
lung beruflicher Kenntnisse eingerichtet werden. Bildungsgänge nach
Nummer 2 und Nummer 3, die neben der Vermittlung eines Bemfsab-
Schlusses nach Landesrecht zusätzlich auf Berufsabschlüsse nach dem
Bemfsbildungsgesetz und der Handwerksordnung vorbereiten, dauern
dreieinhalb Jahre.
(6) Die Fachoberschule umfasst folgende vollzeitschul ische Bildungsgän-
ge:
1. Zweijährige Bildungsgänge, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten

und Fertigkeiten vermitteln und den Erwerb der Fachhochschulreife
ermöglichen;

2. BNdungsgänge für bemfserfahrene Schülerinnen und Schüler, die
berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln sowie
in einem Jahr zur Fachhochschuireife und in zwei Jahren zur allge-
meinen oder fachgebundenen Hochschul reife führen.

(7) Die Fachschuie vermittelt in ein- bis dreijährigen vollzeitschulischen Bil-
dungsgängen eine berufliche Weiterbildung und ermöglicht in den mindes-
tens zweijährigen Bitdungsgängen den Erwerb der Fachhociischuireife.

(8) Die Blldungsgänge gemäß Absatz 6 und 7 können auch in Teiizeitform
oder einer Kombination aus Vollzeit- und Teilzeitfomn eingerichtet werden.

§23
Weiterbildungskolleg

(1) Das Weiterbildungskolieg umfesst die Bildungsgänge der Abendreal-
schule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der
Hochschul reife). Ein Weiterbildungskoileg muss mindestens zwei Bii-
dungsgänge umfassen. § 82 Abs. 9 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.

(2) Der Bildungsgang der Abendrealschule führt zu den Abschlüssen:
1. Hauptschulabschluss;
2. Hauptschulabschiuss nach Kiasse 10;

3. mittlerer Schulabschluss (Fachoberschul reife), der nach Maßgabe
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung mit der Berechtigung zum
Besuch von Bildungsgängen des Bemfskollegs, die zur allgemeinen
Hochschulreife führen, verbunden sein kann,

Der mittlere Schulabschluss (Fachoberschul reife) wird in einem zentralen
Abschlussverfahren erworben.

(3) Die Btldungsgänge von Abendgymnasium und Kolieg führen
1. in einem dreijährigen Bildungsgang zur allgemeinen Hochschul reife,
2. zur Fachhochschul reife oder zum schulischen Teil der Fachhoch-

schulreife.

(4) Das Weiterbildungskolleg soll schulfachlich und organisatorisch mit
den Einrichtungen der Weiterbildung zusammenarbeiten, die Lehrgänge
zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen anbieten. Die Zusam-
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